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2. Oktober 1989. Nr. 4299/J-NR/1989. 

"Wagenstandsanzeiger des Dolomitenexpreß" 

"~02/AB 

1989 -11- 2 4 
zu 'I,?J'.f IJ 

Ihre Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1. 2 und 3: 

"Ist Ihnen bekannt. daß es trotz mehrfacher positiver 

Stellungnahmen seitens Ihres Ministeriums und der Bundesbahn 

nach wie vor zu Fehlbezeichnungen von SUdtrioler Orten auf 

österreichischen Bahnhöfen und hiebei vor allem auf den 

Wagenstandsanzeigern kommt'?" 

"Werden Sie im Hinblick auf den oben erwähnten Sachverhalt 

nunmehr darum bemUht sein, diese Mißstände abzustellen'?" 

"Welche Maßnahmen gedenken Sie zu setzen, um endgUltig im 

Bereich der österreichischen Bundesbahnen solche Fehl­

bezeichnungen zu verhindern'?" 

Im gegenständlichen Fall wurde im Bahnhof Innsbruck HBf auf 

dem Wagenstandsanzeiger des saisoniert verkehrenden D 1284 

"Dolomiten-Expreß" (Bolzano/Bozen-Brennero/Brenner-Innsbruck-

Kufstein-MUnchen-NUrnberg-Coburg) die zweisprachige Aus­

fUhrung des Bahnhofes Bolzano/Bozen irrtUmlicherweise bei 

einem Wagen (Nr. 256) unterlassen. Dieser Mißstand wurde 

inzwischen korrigiert. 
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Um derartige Vorfälle hinkUnftig auszuschließen, wurde die 

Bundesbahndirektion Innsbruck daher von der Generaldirektion 

am 5. September 1989 nachdrUcklich angewiesen, auf die Ein­

haltung der diesbezUglichen Regelungen besonders zu achten. 

tHen, am 23. November_J 989 

Der B desminister 
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